
Zusammenfassende Erklärung  

 

 

 

Die Umweltbelange wurden so weit wie möglich im Vorfeld der Änderung des 

Flächennutzungsplanes durch Erhebungen des Planungsbüros, einen Fachgutachter für den 

Artenschutz, für Geotechnik sowie einen Schallschutzgutachter ermittelt und in die 

Umweltprüfung eingestellt und im Umweltbericht dargelegt. Die so ermittelten 

Informationen bildeten die Grundlage für Erarbeitung des Planes auf der Basis der 

Ergebnisse der vorgezogenen Behörden- und Bürgerbeteiligung.  

 

Auch die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden in die 

Flächennutzungsplanänderung sowie die Begründung und den Umweltbericht 

eingearbeitet. Insgesamt ist festzustellen, dass die Änderung des Flächennutzungsplanes 

unter Berücksichtigung des ermittelten Ausgleichsbedarfes umweltverträglich ist. 

 

Der Plan wurde gewählt, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Chaletdorf zu schaffen. 

 
Dieses Vorhaben entspricht der städtebaulichen Konzeption der Gemeinde.  
 
Grundsätzliche Standortalternativen hat die Gemeinde nicht weiter untersucht, da es das 
Ziel ist, die geplanten Nutzungsintensivierung in dem bereits bestehenden Sondergebiet 
zu verwirklichen. Zudem plant die Gemeinde in Kombination mit im Verfahren 
befindlichen Bebauungsplan „Freizeitareal Haindorf“ für den im Südosten gelegenen Park-
and-Ride-Parkplatz und dem geplanten Wohnmobilhafen eine Akkumulation von 
touristischen Nutzungen in diesem Bereich. Eine Bündelung soll die 
Flächeninanspruchnahme reduzieren, Verkehrsströme minimieren und sich auf einen 
bereits vorbelasteten Bereich konzentrieren. 
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